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VOLLJÄHRIGKEITSERKLÄRUNG

!  Antrag bitte nicht per Fax oder E-Mail einreichen.

Name

Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/ Wohnort

Geburtsname

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit (Rückseite beachten)
  Reiten      Fahren         Ausweis für  2 0 1

Personennummer 
(wird von der FN vergeben)   

Ort/Datum

Unterschrift des Reiters/Fahres

Einwilligungserklärung für Volljährige

Hiermit erteile ich meine Zustimmung für die Teilnahme 
am Nennungsverfahren online (NeOn). 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die  
Datenschutzerklärung, die online auf der Startseite des 
Nennungssystems stehen, habe ich gelesen und erken-
ne sie ausdrücklich an.

Verpflichtungserklärung

Diese Lizenz gilt für alle Reiter/Fahrer, die an nationalen 
oder internationalen Veranstaltungen im In- und Ausland 
teilnehmen. Grundlage dieser Lizenz  sind die §§ 18.1 und 
20 LPO. Für die Teilnahme an internationalen Turnieren 
gelten zusätzlich die Art. 101 und Art. 119 GR-FEI. Der 
Lizenzinhaber unterliegt damit weiterhin der Jurisdiktion  
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN). Die 
Leistung-Prüfungs-Ordnung (LPO) samt ihrer Rechts- 
ordnung findet weiterhin Anwendung.

Ich erkläre, dass ich die Leistungsprüfungsordnung (LPO) 
samt ihrer Rechtsordnung der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung e.V. (FN) anerkenne und verpflichte mich, 
stets – auch außerhalb von Turnieren – die anerkannten 
Ausbildungsgrundsätze, Richtlinien und Beschlüsse der 
FN zu befolgen, insbesondere mein Pferd nicht unreiter-
lich zu behandeln, Verstöße können den Entzug dieser 
Lizenz zur Folge haben oder können mit Ordnungsmaß-
nahmen (§§ 920 ff. LPO) geahndet werden.


